
verdikt
Mitteilungen der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

verdikt
Mitteilungen der Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

18. Jahrgang

2.19
Dezember 2019

 4 Aktuelles von der Rechtsstaatsförderung 

15  Justiz, die unbequeme Gewalt

20 Künstliche Intelligenz und neue Arbeitsformen gemeinwohldienlich und menschengerecht ge- 

  stalten

23  Für Frieden und Abrüstung!

25  Als Opfer zu Tätern wurden. Eine Tragödie aus deutscher Nachkriegszeit 

verdikt 2.13 , Seite 3311. Jahrgang

4

8
10
12
14
20
24

Oktober 2012

verdikt
Mitteilungen der Fachgruppen Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in ver.di

2.12

Norwegens schwerer Gang – Vom Prozess gegen den Attentäter von Oslo und Utøya –
Ein Interview mit Bernd Marschang
BVerfG: Entweder EU mit Spardiktat oder Austritt aus der EU
VG Frankfurt: Hess. Richterbesoldung verstößt gegen Verbot der Altersdiskriminierung
Das Vilamoura Manifest von MEDEL – Ein Aufruf zur Verteidigung sozialer Rechte
In den Schluchten des Balkans – Zur Situation der Justiz in Serbien
Georgien auf dem Weg zu einer rechtsstaatlichen (Straf-) Justiz?
Einstimmung auf Verfassungs- und Völkerrechtsbruch



 
       
 
 

verdikt 2.19 , Seite 2

  3 Editorial

 brennPUnKT 4 Aktuelles von der Rechtsstaatsförderung
   | Joseph brink
 
  8 Packt die Exekutive den Rechtsstaat? 
   Zu den sechs Punkten Thomas de Maizières für eine  
   »bessere Justiz«
   | Olaf Kowalski

 AUS Der JUSTiZ 10 Von wegen Ruhestand!
   | rainer Schmiedl
   
  12 Die Rechtsberatungsgesellschaft »Rechte behinderter  
   Menschen«

  14 Nachruf auf Dieter Deiseroth
   | Hans-ernst böttcher

 JUSTiZPOliTiScHeS 15 Justiz, die unbequeme Gewalt
   | Uwe boysen

  19 Künstliche Intelligenz in der Justiz?
   | Katie baldschun

 
 GeWerKScHAFTlicHeS 20 Beschluss des ver.di-Bundeskongresses zur 
   Digitalisierung

  23 Beschluss des ver.di-Bundeskongresses zur   
   Friedenspolitik
 
 inTernATiOnAleS 25 Weiter keine guten Nachrichten aus der Türkei
   

 reZenSiOn 25 Als Opfer zu Tätern wurden
   eine Tragödie aus deutscher nachkriegszeit
   | bernd Asbrock
 
 nAcHrUF 27 Wolf-Dieter Narr, der Menschenfreund
   | Jutta roitsch

 iMPreSSUM 27



verdikt 2.19 , Seite 9verdikt 2.19 , Seite 8

offen feindselig gegen eine unabhängige rechtsstaatliche Justiz han-
deln, auch in Zukunft nichts ausrichten lassen. es bleibt eine Aufgabe 
gewerkschaftlich organisierter Juristinnen und Juristen, diese Fragen 
einer europäischen rechtsstaatskultur weiter zu verfolgen und zu un-
terstützen. es bleibt auch eine wichtige Aufgabe, in die kommende eU 
rechtsstaatspolitik ebenfalls das Moment »Schutz benachteiligter« 
gegen Gewalt und Ausbeutung hineinzutragen; zu sehr kreist das eU 
3FDIUTTUBBUTEFOLFO�OPDI�VN�EBT�.PUJW�4DIVU[�EFS�FJHFOFO�mOBO[JFM-
len eU-interessen. Zudem ist der Schwerpunkt rechtsstaatsförderung 
BVDI�G�S�EJF�"V�FOCF[JFIVOHFO�EFS�&6
�[�#��JO�EFS�/BDICBSTDIBGUTQP-
MJUJL�VOE�&OUXJDLMVOHTQPMJUJL
�NB�HFCFOE�[V�NBDIFO��&T�TJOE�G�S�EJF�
deutsche ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 
konkrete Konzepte zu entwickeln, wie die eU-rechtsstaatlichkeit zu 
einem attraktiven Schwerpunkt deutscher eU-Politik gemacht werden 
kann.                          T 

der rechtsstaatlichkeit geplant, das helfen soll, die Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten zur Korruptionsbekämpfung sowie zur lösung von 
Problemen der Anwendung des eU rechts, der Transparenz usw. zu 
verbessern. 

Gute Vorsätze allein genügen nicht

. Die guten Vorsätze der Kommission zeigen, dass über lange Jahre 
zu wenig getan wurde, um in den neu beigetretenen, aber auch in eini-
gen »alten« Mitgliedstaaten eine rechtsstaatliche Justizpraxis zu ver-
BOLFSO�VOE�FJO�[FJUHFN¬�FT
�XJSLMJDI�GVOLUJPOJFSFOEFT�3FDIUTXFTFO�
sicher zu stellen. ein paar schöne europäische Konferenzen und infor-
melle räte und Meetings in brüssel oder in den Hauptstädten werden 
kein europäisches rechtsstaatliches niveau schaffen. Und mit eU Mo-
nitoring, Vertragsverletzungsverfahren und euGH-Verurteilungen von 
oben allein wird sich in den Staaten, deren regierungen heute zum Teil 

Olaf Kowalski

Packt die Exekutive den Rechtsstaat? – Zu den sechs Punkten Thomas de Maizières für eine 
»bessere Justiz«

&Gm[JFOUFSF�+VTUJ[

. in dem in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
UVOH�WFS�GGFOUMJDIUFO����1VOLUF�1BQJFS�	TJFIF�
https://www.faz.net/aktuell/politik/staat-
und-recht/von-allem-die-haelfte-thomas-
de-maiziere-ueber-den-handel-16447612.ht
ml?premium=0x4d9f29ad561a1a269ca9a841
5afc2955&GePc=s5), das auch die Vorschlä-
ge zur Justizreform enthält, bezieht sich der 
ex-Minister auf den im Koalitionsvertrag der 
schwarz-roten bundesregierung vereinbar-
ten »Pakt für den rechtsstaat«. De Maizière 
fordert, über »zusätzliche richterstellen und 
eine Öffentlichkeitskampagne« hinauszuge-
IFO�VOE�FJOF�xHSP�F�+VTUJ[SFGPSNj�[V�XBHFO��
Zu den dafür notwendigen Schritten zählt er: 
die justizadministrative Möglichkeit der Ver-
setzung von richtern einer Gerichtsbarkeit in 
eine andere, um lokale »engpässe« zu beseiti-
HFO�	��

�FJO�8FJTVOHTSFDIU�EFS�(FSJDIUTQS¬TJ-
dien, um Fälle von »besonderer Dringlichkeit 
PEFS� HSP�FS� #FEFVUVOHj� CFWPS[VHU� CFIBO-
deln und beschleunigen zu können sowie als 
»angemessene Antwort« bei »mangelnder 
"SCFJUTNPSBMj�	��

�EJF�&JOG�ISVOH�FJOFS�'PSU-
CJMEVOHTQnJDIU�	��

�SFHFMN¬�JH�BCTDIMJF�FO-
de höchstinstanzliche entscheidungen ohne 
3�DLWFSXFJTVOH� [VS� 5BUTBDIFOJOTUBO[� 	��

�

. Der ehemalige bundesminister des in-
nern und jetzige Mdb Thomas de Maizière 
hat kürzlich unter anderem eine umfassende 
reform der Justiz und ihrer Verwaltung gefor-
EFSU��4FJO�7PSTUP��JTU�BVG�XFOJH�3FTPOBO[�HF-
TUP�FO��+FEPDI�WFSEJFOFO�EJF
�JO�EFO�8PSUFO�
des Autors, »oft nicht spektakulär[en]« Vor-
schläge, durch weniger Verfahrensschritte, 
geringeren zeitlichen Aufwand und weniger 
idiosynkrasien – »von allem die Hälfte« – für 
NFIS� &Gm[JFO[
� &GGFLUJWJU¬U� VOE� "L[FQUBO[�
staatlichen Handelns zu sorgen, durchaus 
beachtung, Diskussion und auch Kritik. Zwar 
kommen manche der von de Maizière formu-
lierten Punkte »verlässlich wie die Jahreszei-
UFOj� 	WHM�� 'SJFEIFMN�)VGFO
� %JF� 7FSXBMUVOH
�
����
� ���� GG�� 	���

� JOT� (FTQS¬DI�� &JOF� EFO�
Vorschlägen zugrunde liegende ökonomis-
tische Sichtweise auf die Justiz scheint je-
EPDI�NBODINBM�&Gm[JFO[�NJU�&GGFLUJWJU¬U�[V�
verwechseln und droht, die fein austarierte 
Gewaltenteilung der Verfassungsordnung zu 
VOUFSHSBCFO�� 8JSE� IJFS� XPN�HMJDI� FJO� FGm-
zienzorientiertes Paradigma stark gemacht, 
um mehr – weit verstandene – exekutive ein-
nVTTN�HMJDILFJUFO�HFHFO�CFS�EFS�6OBCI¬O-
gigkeit der Justiz zu gewinnen?

eine Urteilsbegründung direkt bei Urteilsver-
kündung – »selbst« und gerade für das bun-
EFTWFSXBMUVOHTHFSJDIU� 	��

� TDIMJF�MJDI� EJF�
einrichtung »umfassender« Justizministerien 
in den ländern und beim bund, um bislang 
verstreute Zuständigkeiten – etwa für ganze 
'BDIHFSJDIUT[XFJHF�o�[V�[FOUSBMJTJFSFO�	��
�

&Gm[JFO[�����6OBCI¬OHJHLFJU

. Während de Maizière unter 3. eine Verset-
zung von richtern »natürlich nicht durch die 
regierung« vorschlägt und unter 5. vorneweg 
»die richterliche Unabhängigkeit [als] ein ho-
hes Gut« betont, kommen spätestens bei den 
administrativen – wohlgemerkt: ministeri-
ellen – Zentralisierungsbestrebungen unter 
8. Zweifel auf. im Spannungsfeld zwischen 
der berufsvertretend geforderten Selbst-
WFSXBMUVOH� EFS� +VTUJ[� 	IUUQT���XXX�ESC�EF�
positionen/verbandsthemen/selbstverwal-
tung-der-justiz/), ihrer verfassungsrechtlich 
HFXBMUFOUFJMJHFO� 6OBCI¬OHJHLFJU� 	"SU�� ���
"CT����4����((
�TPXJF�EFS�TBDIMJDIFO� 	"SU�����
"CT����((
�VOE�QFST�OMJDIFO�	"SU�����"CT����((
�
Unabhängigkeit der richter selbst scheint 
unter 8. eine eher harmlose Akzentverschie-
bung zugunsten der exekutive vorgenommen 
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rin Hermanns hingegen stufte die regelung 
in ihrem Sondervotum als gänzlich verfas-
sungswidrig ein und forderte eine »chinese 
XBMMj�	4POEFSWPUVN
�3O����

�VN�FJOF�BVG�"SU��
97 Abs. 1 GG gestützte strikte und wirksame 
Trennung zwischen Verwaltung und Justiz 
sicherzustellen – nicht zuletzt angesichts 
der »erwartungshaltungen von Seiten des 
4UBBUFTj�	4POEFSWPUVN
�3O����
��%JFTF�XFSEFO�
auch bei de Maizière durch Auslagerung auf 
die justizielle Selbstverwaltung hinreichend 
deutlich: neue Personalmittel und erweiterte 
administrative Weisungsrechte gehen selbst-
verständlich mit der erwartung einher, diese 
BVDI� JN� 4JOOF� EFT� &Gm[JFO[HFEBOLFOT� [V�
nutzen – und werfen damit die Frage auf: Wer 
ist noch Koch und wer schon Kellner?

. Grundsätzlich gilt grundgesetzlich: Aus 
der persönlichen Unabhängigkeit statusmä-
�JHFS�3JDIUFS�FSHJCU�TJDI
�EBTT�TJF�XJEFS�JISFO�
Willen nur durch richterlichen beschluss an 
eine andere Stelle versetzt werden können 
	"SU�����"CT����4����((
��%JFOTUBVGTJDIUTSFDIU-
MJDIF� .B�OBINFO� TJOE� OVS� G�S� EJF� x¬V�FSF�
Ordnung richterlicher Tätigkeit« zulässig, 
etwa das Tragen der robe oder die ermah-
OVOH� [VS� 1�OLUMJDILFJU� 	WHM�� +BSBTT�1JFSPUI
�
((
� ����"Vn�� ����
�"SU�� ���3O�� ���NX/
��3JDI-
ter sind durch den Schutz ihrer persönlichen 
Unabhängigkeit also »im Grundsatz für die 
Dauer ihrer Amtszeit unabsetzbar und unver-
TFU[CBSj�	#7FSG(
�PCFO�3O����
�WHM��BVDI�3O����
�
– und dieser Schutz besteht »auch gegenüber 
.B�OBINFO�EFS� HFSJDIUMJDIFO� 4FMCTUWFSXBM-
UVOHj�	3O����
�

. Auch die verordnete Priorisierung von 
'¬MMFO�xCFTPOEFSFS�%SJOHMJDILFJU�PEFS�HSP�FS�
bedeutung« stellt einen delikaten balanceakt 
dar. Jedenfalls eine »direkte oder indirekte 
Weisung, wie der richter künftig verfahren 
oder entscheiden soll« und »Druck auf die Art 
EFS� 1SP[FTTFSMFEJHVOHj� WFSTUP�FO� HFHFO� EJF�
sachliche Unabhängigkeit nach Art. 97 Abs. 1 
GG. Zulässig sind jedoch Hinweise auf »über-
durchschnittlich lang nicht geförderte Akten« 
	BMMF� ;JUBUF� NX/� CFJ� +BSBTT�1JFSPUI
� ((
� ����
"Vn�� ����
�"SU�� ���3O�� �B
��)POJ� TPJU�RVJ�NBM�
y pense, dass die richterliche Unabhängigkeit 
WPO�EF�.BJ[J©SF�OVS�CFJ�EFS�o�WFSI¬MUOJTN¬�JH�
VOQSPCMFNBUJTDIFO�o�'PSUCJMEVOHTQnJDIU�	��
�
miterklärt wird.

zu werden. Das ist keine ganz neue richtung. 
bereits in der Debatte um richter auf Zeit an 
Verwaltungsgerichten, die mit dem Asylver-
GBISFOTCFTDIMFVOJHVOHTHFTFU[� 	"SU�� ��� /S�� �
�
2015 in § 18 der Verwaltungsgerichtsordnung 
BVGHFOPNNFO� XVSEFO� 	WHM�� ,PXBMTLJ�.FZ-
er, DVbl 2018, 1356 ff.)), wurde das zugrun-
de liegende Spannungsverhältnis deutlich. 
Das bundesverfassungsgericht befand dazu 
�����	TJFIF�#FTDIM��WPN�����.¬S[�����
���#73�
780/16):

. »Dabei verlangt die funktionsbedingt 
erforderliche Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit der rechtsprechenden Gewalt eine 
striktere Trennung der rechtsprechung von 
den übrigen Gewalten, als sie durch das in 
Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG normierte, Gewalten-
verschränkungen erlaubende allgemeine 
Organisations- und Funktionsprinzip der 
Gewaltenteilung gefordert wird. Ausnahmen 
hiervon sind lediglich in geringem Umfang 
zulässig, wenn – wie etwa bei der betrauung 
von richtern mit Geschäften der Justizver-
waltung – der charakter der Gerichte als be-
sondere Organe der Staatsgewalt nicht beein-
US¬DIUJHU�XJSE�j�	3O�����VOE�GG�
�

. Die Vorschläge de Maizières, die eine ak-
tivere Versetzung von richtern ermöglichen 
sollen und ein Weisungsrecht der Gerichts-
präsidenten vorsehen, scheinen aus der blick-
richtung der richterlichen Unabhängigkeit 
vor diesem Hintergrund bedenklich. im obi-
gen Fall stellte das bVerfG klar:

. »Die Gewährleistung der sachlichen Un-
abhängigkeit wirkt aber auch innerhalb der 
Gerichtsbarkeit und im innenverhältnis eines 
Kollegialgerichts […]. Diese bedeutet im We-
sentlichen, dass die richter nur an das Gesetz 
gebunden, also frei von Weisungen sind […].« 
	3O�����G�
�

. Darüber hinaus mahnte das Gericht an, 
dass die Verwendung von richtern auf Zeit 
bei den Verwaltungsgerichten verfassungs-
konform auf eine einmalige Ausnahmesi-
tuation zu beschränken sei, um das Verset-
zungsverbot gem. Art. 97 Abs. 2 S. 1 GG gegen 
das »risiko eines Missbrauchs exekutiver Ge-
TUBMUVOHTN�HMJDILFJUFO� EVSDI� EFO� &JOnVTT�
sachfremder Gesichtspunkte« zu schützen 
	3O������G�
� ����GG�
��#VOEFTWFSGBTTVOHTSJDIUF-

&Gm[JFO[�����&GGFLUJWJU¬U

. %JF�&Gm[JFO[�EFS�EFVUTDIFO�+VTUJ[�[V�TUFJ-
gern, ist sicherlich erstrebenswert und wird 
BVDI� JNNFS�XJFEFS� WPO� 	BOEFSFS
� I�DITUHF-
SJDIUMJDIFS� 4UFMMF� BOHFNBIOU� 	TJFIF� &(.3
�
Urteil vom 21. April 2011 in der rechtssache 
K ./. Deutschland, individualbeschwerde nr. 
41599/09). Ob der de Maizières Vorschlägen 
[VHSVOEFMJFHFOEF� #FHSJGG� WPO� &Gm[JFO[� KF-
doch als verfassungsrechtlich wirksames Ar-
gument taugt, ist eine andere Frage. neben 
der administrativen Steigerung der »Schlag-
kraft« durch mehr zentralisierte Verfügung 
�CFS�	NFIS
�KVTUJ[JFMMFT�1FSTPOBM�VOE�%JFOTU-
wege scheinen die Postulate der Prozessöko-
nomie allzu deutlich durch. Den Vorschlägen 
ist damit eine ökonomistische Sichtweise 
eingeschrieben, die rechtsprechung als eine 
ressource betrachtet, die es klug zu bewirt-
schaften gilt, nicht nur, weil sie Personal so-
wie Geld- und Sachmittel erfordert.

. Aber auch normativ ist rechtsprechung 
ein so nachgefragtes wie knappes Gut: Der 
Anspruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 
"CT�� �� ((� HFOJF�U� FCFOTP� 7FSGBTTVOHTSBOH�
wie der allgemeine Justizgewährleistungsan-
spruch nach dem rechtsstaatsprinzip des Art. 
20 Abs. 3 GG und das Gebot des Art. 19 Abs. 
4 GG, rechtsstreitigkeiten durch die Gerich-
te möglichst rasch und umfassend zu erledi-
gen. Sie alle erfordern eine funktionsfähige 
Justiz und richter mit »uneingeschränkte[r] 
Verantwortung zur Gewährung effektiven 
3FDIUTTDIVU[FTj� 	#7FSG(
�PCFO�3O�����
�o�EFS�
&Gm[JFO[HFEBOLF�BCFS�JTU�EFS�&GGFLUJWJU¬U�LMBS�
nachgelagert, und »[n]ur unabhängige rich-
ter können dem Anspruch der rechtswegga-
rantie des Art. 19 Abs. 4 GG in vollem Umfang 
HFSFDIU�XFSEFOj�	3O����
��4JF�TQJFMFO�BVT�4JDIU�
der Verfahrensbeteiligten die zentrale rolle, 
nicht nur, um die unparteiische Streitbeile-
gung im einzelfall zu gewährleisten, sondern 
HFSBEF�BVDI�BMT�.B�TUBC� G�S�EJF�BMMHFNFJOF�
Akzeptanz des rechtsstaates – und damit 
letztlich seiner demokratischen Fundierung 
und legitimation. effektive Justiz ist damit 
gute Justiz. in der gewaltenteiligen Verfas-
sungsordnung hat sie die Aufgabe, rechts-
streitigkeiten verbindlich und nachhaltig 
zu befrieden und gerade die starken verfas-
sungsrechtlichen Garantien richterlicher Un-
abhängigkeit machen diesen Anspruch halt-
bar.
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[AUS Der JUSTiZ]

exekutive und unabhängig kontrollieren-
der, selbstkontrollierter Judikative sollte die 
gebotene Achtung und mehr als lippenbe-
kenntnisse erfahren. Das lehrt nicht zuletzt 
die bedenkliche entwicklung in Polen und 
BOEFSOPSUT
�EJF�OJDIU�OVS� SFHFMN¬�JHFT�5IF-
ma auf dem Verfassungsblog ist, sondern 
auch jüngst wieder vom europäischen Ge-
SJDIUTIPG� HFS�HU� XVSEF� 	6SUFJM� JO� EFO� WFS-
bundenen rechtssachen c-585/18, c-624/18 
und c-625/18 v. 19. november 2019). bei dieser 
balance können auch kleine Schritte manch-
NBM� HSP�F� "VTXJSLVOHFO� IBCFO� o� VOE� EJF�
7FSMPDLVOHFO�HS��FSFS�'MFYJCJMJU¬U�VOE�NFIS�
ressourcen mit den Mitspracherechten ihrer 
Gönner saldiert im ergebnis auch zu weniger 
+VTUJ[�G�ISFO��8PN�HMJDI�TPMMUF�FT�BVDI�	VOE�
vielmehr?) um die bedingungen gehen, die 
ein »nachhaltiges« richterliches Argumentie-
ren und entscheiden als sauberes Handwerk 
ermöglichen. eine dieser bedingungen ist 
Zeit, und die sollte in der Justiz nicht allzu 
leichtfertig zum knappen Gut erklärt werden.  
             T 

gumentierens und entscheidens, wie sie von 
de Maizière in Punkt 7. erhoben wird: Die – je-
denfalls möglichst zeitnah zu erfüllende – be-
HS�OEVOHTQnJDIU� WFSEFVUMJDIU� EFO� FSLM¬SUFO�
und wesentlichen Anspruch der Justiz, »ar-
gumentativ überzeugende entscheidungen« 
[V�USFGGFO�	TP�7P�LVIMF�JO��%JF�8FMU�WPN�����
Juni 2018, https://www.welt.de/newsticker/
dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/artic-
le177279628/Vosskuhle-Gerichte-muessen-
entscheidungen-besser-erklaeren.html), die 
praktisch wirksam und auch für das bei ihr 
recht suchende, nichtjuristische Publikum 
nachvollziehbar sind.

. Angesichts derart robust zupackender 
Vorschläge, die exekutive elemente in der 
Justiz nicht unerheblich stärken sollen, ist es 
wichtig, eine Debatte über das richterliche 
x"NUTFUIPTj� 	#7FSG(
�PCFO�3O����
� ���
� 4PO-
dervotum rn. 17) zu führen – eine Diagnose 
»mangelnder Arbeitsmoral« allein ersetzt sie 
jedenfalls nicht. Die fein austarierte Gewal-
tenteilung gerade zwischen kontrollierter 

. &Gm[JFO[�IJOHFHFO�TUFMMU�LFJO�BMMHFNFJOFT�
rechtsprinzip oder gar hochrangiges Ver-
fassungsgut dar – auch nicht aus Sicht der 
SFDIUTTVDIFOEFO�µGGFOUMJDILFJU�	TJFIF�FJOHF-
IFOE�&JEFON�MMFS�[VS�&Gm[JFO[�BMT�3FDIUTQSJO-
[JQ
����"Vn������
�JOTC��4������GG���x%JF�(FSJDIUF�
L�OOFO� LFJOF� 1SPNPUPSFO� EFT� &Gm[JFO[EFO-
kens sein« [S. 488] – man möchte hinzufügen: 
erst recht nicht in eigener Sache). Hier könnte 
FT�EF�MFHF�GFSFOEB�[V�FJOFN�;JFMLPOnJLU�[XJ-
TDIFO� XFJTVOHTHFCVOEFOFS� &Gm[JFO[TUFJHF-
SVOH�VOE�EFS�x1nJDIU�EFS�3JDIUFS
�TJDI�HFHFO�
derartige Versuche zur Wehr zu setzen« sowie 
dem korrespondierenden gesetzgeberischen 
Schutzauftrag als »Verfassungsgebot best-
möglicher Verwirklichung der persönlichen 
6OBCI¬OHJHLFJUj�	WHM��#7FSG(
�PCFO�3O�����G�
�
kommen.

. Zielführender als schlichtes, ökonomi-
TDIFT� &Gm[JFO[EFOLFO� JO� &SMFEJHVOHT[BIMFO�
ist vielleicht die Forderung von vermittel-
ter rationalität als element einer erhöhten 
Transparenz und Akzeptanz richterlichen Ar-

Rainer Schmiedl

Von wegen Ruhestand!
Mit einem Festakt hat das Sozialgericht Braunschweig am 2. September 2019 den 65. Geburtstag der Sozialgerichtsbarkeit gewürdigt. Das 
Renteneintrittsalter sei erreicht, so Rainer Schmiedl, Präsident des Sozialgerichts Braunschweig, in seiner Rede, die wir im Folgenden doku-
mentieren. Darin wirft er zunächst einen Blick auf die Entstehung der Sozialgerichtsbarkeit und erläutert sodann den Mitfeiernden – darun-
ter Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts und Dr. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales – die Vorteile von sechs Ohren und was die Sozialgerichtsbarkeit mit der Zeitschrift Brigitte gemein hat.

»65 Jahre Sozialgericht braunschweig, das sind auch 65 Jahre Sozial-
gerichtsbarkeit in der bundesrepublik Deutschland. Zusammen mit 
70 Jahren Sozialstaatsgebot im Grundgesetz sind das 200 Jahre bester 
Schutz der sozialen Sicherung. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. 
Tatsächlich ist das Sozialrecht aber sogar noch viel älter als 200 Jahre. 

. Die Geschichte der Menschheit ist, anders als uns das vielleicht 
die Geschichtsbücher suggerieren, nicht von kriegerischen Ausein-
andersetzungen vorangetrieben worden, sondern von gegenseitiger 
Hilfeleistung. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Über Jahrtausende 
IJOXFH�XBS�TP[JBMF�)JMGF�VOE�7FSTPSHVOH�BVTTDIMJF�MJDI�EFN�QSJWBUFO
�
familiären bereich zugeordnet. erste, darüber hinausgehende sozia-
le Sicherungssysteme gab es seit Mitte des 18. Jahrhunderts mit der 
Knappschaft im bergbau. ende des 18. Jahrhunderts kamen dann erste 
Formen staatlicher Unterstützung auf. So entstand z.b. 1788 in Ham-

burg das so genannte Hamburger Armensystem und 1842 erging in 
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kennen – war die so genannte kaiserliche botschaft Kaiser Wilhelms i. 
vom 17. november 1881. – Wir sind immer noch im vorletzten Jahrhun-
dert –. Diese war initialzündung für die bismarcksche Sozialgesetzge-
bung, beginnend mit der gesetzlichen Krankenversicherung von 1883 
und der gesetzlichen Unfallversicherung von 1884 über die gesetzliche 
Arbeiterrentenversicherung 1889, hin zur reichsversicherungsordnung 
von 1911, der einbeziehung der Angestellten in die gesetzliche Sozial-
versicherung durch das Versicherungsgesetz für Angestellte, ebenfalls 
von 1911, und einführung der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
1927. Kaiser Wilhelm i. hatte offenbar gute berater und durchaus recht, 
XFOO�FS� JO�EJFTFS� LBJTFSMJDIFO�#PUTDIBGU� WPO� ����� TBHFO� MJF�
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